
Artikel 82

Artikel 83

nung zu sichern, die sozialistische Gesetzlichkeit 
zu festigen und die Rechte der Bürger zu wahren.

1 Die örtlichen Volksvertretungen fassen Be
schlüsse, die für ihre Organe und Einrichtungen 
sowie für die Volksvertretungen, Gemeinschaften 
und Bürger ihres Gebietes verbindlich sind. Diese 
Beschlüsse sind zu veröffentlichen.
2 Die örtlichen Volksvertretungen haben eigene 
Einnahmen und verfügen über ihre Verwendung.

1 Zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung wählt 
jede örtliche Volksvertretung ihren Rat und Kom
missionen. Die Mitglieder des Rates sollen nach 
Möglichkeit Abgeordnete sein. In die Kommissio
nen können auch Mitglieder berufen werden, die 
nicht Abgeordnete sind.
2 Der Rat sichert die Entfaltung der Tätigkeit der 
Volksvertretung und organisiert die Leitung der 
gesellschaftlichen Entwicklung in deren Verant
wortungsbereich. Er ist der Volksvertretung für 
seine gesamte Tätigkeit verantwortlich und dem 
übergeordneten Rat rechenschaftspflichtig. Der Rat 
ist ein kollektiv arbeitendes Organ.
3 Die Kommissionen organisieren die sachkundige 
Mitwirkung der Bürger bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Beschlüsse der Volksvertretung.
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